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Verordnung von Heilmitteln (z.B. Physiotherapie) 
bei neuromuskulären Erkrankungen (NME) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Heilmittel-Richtlinie (HeilM-RL) 

Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) haben im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung  
Anspruch auf Heilmittelbehandlung (§32 fünftes Sozialgesetzbuch, SGB V) durch zugelassene Dienstleister 
(§124 SGB V). Näheres regelt die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses(G-BA) über die Verord-
nung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-Richtlinie, HeilM-RL). Die HeilM-RL 
gliedert sich in zwei Teile: den Richtlinientext mit Anlagen und den Heilmittelkatalog. 

Heilmittel in diesem Sinne sind Maßnahmen (Behandlungen), die durch einen Therapeuten persönlich er-
bracht werden und die einem der folgenden Therapiebereiche zuzuordnen sind:  

▪ Physikalische Therapie (Physiotherapie, Massagen, Elektrotherapie),  
▪ Podologische Therapie 
▪ Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie (Logopädie)  
▪ Ergotherapie 
▪ Ernährungstherapie 
 

Verordnungsfall und Behandlungsmenge 

Ein Verordnungsfall umfasst alle Heilmittelbehandlungen: 

▪ aufgrund derselben Diagnose (erste drei Stellen des ICD-10-GM-Codes sind identisch) 
▪ in derselben Diagnosegruppe laut Heilmittelkatalog 
▪ bei demselben Patienten 
▪ innerhalb der letzten sechs Monate 

Die Regelung soll eine kontinuierliche Versorgung sicherstellen solange bis keine Behandlung mehr auf-
grund derselben Diagnose notwendig ist. Unterschiedliche Diagnosen werden als unterschiedliche Verord-
nungsfälle behandelt. Zu jedem Verordnungsfall wird im Heilmittelkatalog die orientierende Behandlungs-
menge (empfohlene Therapiefrequenz) und die Höchstmenge je Verordnung angegeben.  

Mit der orientierenden Behandlungsmenge soll das Behandlungsziel erreicht werden. Sofern medizinisch 
notwendig, können Ärzte weitere Verordnungen ausstellen. Eine Begründung ist in der Patientenakte zu 
dokumentieren.  
Die Höchstmenge je Verordnung dürfen Ärzte nur im Ausnahmefall – etwas bei einem langfristigen Heilmit-
telbedarf oder bei einem besonderen Verordnungsbedarf überschreiten.  
Langfristiger Heilmittelbedarf (§ 8 HeilM-RL) liegt vor, wenn sich aus der Begründung der Verordnung die 
Schwere und Langfristigkeit der funktionellen oder strukturellen Schädigungen, der Beeinträchtigungen der 
Aktivitäten und der nachvollziehbare Therapiebedarf ergeben (mehr dazu weiter unten).   

Hinweis für Mitglieder einer privaten Krankenversicherung (PKV) 
Für privat versicherte Patienten gelten die in diesem Infodienstblatt genannten gesetzlichen Grundlagen 
nicht. Die Kostenübernahme für Heilmittel über die PKV hängt von den allgemeinen Versicherungs- 
bedingungen und von Ihrem individuellen Vertrag ab. 
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Beginn der Behandlung 
Die Behandlung muss innerhalb von 28 Kalendertagen nach Ausstellung der Verordnung beginnen, danach 
ist die Verordnung nicht mehr gültig. Der Arzt kann aus medizinischen oder organisatorischen Gründen eine 
kürzere oder längere Frist bestimmen. Die Behandlung darf längstens 14 Kalendertage unterbrochen wer-
den (bestimmte Ausnahmen sind möglich und im Rahmenvertrag geregelt). 
 
Behandlungsort 
Die Behandlung kann in der Heilmittelpraxis erfolgen oder als Hausbesuch verordnet werden. Ein Hausbe-
such ist zulässig, wenn Sie die Praxis aus medizinischen Gründen nicht aufsuchen können, weil Sie zum Bei-
spiel nicht mobil sind.  

☺  Bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die ganztägig eine Fördereinrich-

tung, einen Regelkindergarten oder eine Regelschule besuchen, ist die Behandlung in der Einrichtung 
ohne Verordnung eines Hausbesuchs möglich (§11 Abs. 2 HeilM-RL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doppelbehandlungen  
können in medizinisch begründeten Ausnahmefällen verordnet werden. Ohne ärztliche Verordnung sind sie 
nicht zugelassen. Die Behandlungsmenge erhöht sich nicht. Auf dem Rezept muss dies eindeutig ersichtlich 
sein (Beispiel: 10 KG-ZNS als Doppelbehandlung sind also 5mal eine Stunde) 
 
Zuzahlungen 
Bis zur jährlichen Zuzahlungsgrenze („Chronikerregelung“) müssen Versicherte zehn Prozent der Behand-
lungskosten tragen sowie zehn Euro pro „Verordnungsblatt“ (Formular 13) zuzahlen.  

☺  Kinder und Jugendliche sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs von der Zuzahlung befreit. (siehe 

auch Infodienstblatt „Zuzahlungen“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  
Menschen mit NME brauchen eine kontinuierliche physiotherapeutische Behandlung ohne Unterbre-
chungen! Aufgrund der Progredienz treten häufig schon nach kurzen Behandlungspausen Funktionsver-
luste auf, die in der Folge kaum wieder aufholt werden können. Wesentliches Ziel der therapeutischen 
Maßnahmen ist es, die Auswirkungen und Folgen der Muskelschwäche so gering wie möglich zu halten, 
Teilhabe zu ermöglichen und die Lebensqualität der Patienten zu erhalten. Behandlungspausen verhin-
dern eine erfolgreiche Behandlung. 

Online-Behandlung per Videoübertragung in Echtzeit 
Eine sachgerechte telemedizinische Versorgung ist im Einzelfall möglich. Die erste Behandlung sowie re-
gelmäßige Verlaufskontrollen müssen im unmittelbar persönlichen Kontakt stattfinden, der als derzeit 
etablierter fachlicher Standard gilt. Die Therapeutin oder der Therapeut müssen auf die Möglichkeit der 
Behandlung in Präsenz hinweisen und bei Bedarf zu ihr zurückkehren. Die Entscheidung treffen Patientin 
oder Patient und Therapeutin oder Therapeut gemeinsam. (§ 16b HM-Rili) 
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Wie können Menschen mit NME eine langfristige Heilmittelbehandlung erhalten?  

 

a) Erkrankung auf einer der beiden Diagnoselisten? Kein Antrag notwendig 

Diagnoseliste langfristiger Heilmittelbedarf nach § 32 Abs. 1a SGB V  
(Anlage 2 zur Heilmittelrichtlinie): 

Bei den folgenden Erkrankungen (ICD-10-Schlüssel jeweils in Klammern) ist vom Vorliegen eines langfristi-
gen Heilmittelbedarfs auszugehen. Ein Antrags- und Genehmigungsverfahren bei der Krankenkasse ist nicht 
erforderlich. Verordnungen im Rahmen des langfristigen Heilmittelbedarfs unterliegen nicht der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung. 
 
Spinale Muskelatrophien (SMA) und verwandte Syndrome:  
▪ Infantile spinale Muskelatrophie Typ 1 (G12.0) 
▪ sonstige vererbte spinale Muskelatrophie (G12.1)  
▪ Motoneuron-Krankheit / Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) (G12.2)  
▪ sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome (G12.8)  
▪ spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet (G12.9) 
▪ Postpoliosyndrom (PPS) (G14) 
 
Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems:  
▪ Hereditäre sensomotorische Neuropathie (z. B. CMT/HMNS) (G60.0)  
▪ sonstige hereditäre und idiopathische Neuropathien (G60.8)  
▪ Guillain-Barré-Syndrom (GBS) (G61.0) 
 
Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels:  
▪ Angeborene oder entwicklungsbedingte Myasthenie (G70.2) 
▪ Muskeldystrophie (G71.0) 
▪ Myotone Syndrome (z. B. MD1/MD2) (G71.1)  
▪ Angeborene Myopathien (z. B. Col6 MD) (G71.2)  
▪ Mitochondriale Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert (G71.3)  
▪ Myopathie bei Stoffwechselkrankheiten (Glykosespeicher) (G73.6)  
 
Stoffwechselstörungen:  
▪ Glykogenspeicherkrankheiten (Glykogenose) (E74.0) 
 

Diagnoseliste besonderer Versorgungsbedarf nach § 106b Abs. 2 Satz 4 SGB V: 
In einer gesonderten Diagnoseliste vereinbaren die kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Spit-
zenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen, bei welchen Erkrankungen Patienten oftmals mehr 
Heilmittel benötigen und daher einen „besonderen Verordnungsbedarf“ haben. Die Kosten für diese Ver-
ordnungen werden bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen aus dem Verordnungsvolumen des Vertragsarztes her-
ausgerechnet. 

▪ Myasthenia Gravis (G70.0) 
▪ Juvenile und sonstige Dermatomyositis (M33.0, M33.1) 
▪ Polymyositis (M33.2) 
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b) Erkrankung nicht auf einer Diagnoseliste? Antrag möglich  

Ist Ihre Erkrankung auf keiner der beiden Diagnoselisten genannt, kann es dennoch sein, dass aufgrund der 
dauerhaften funktionellen/strukturellen Schädigung ein langfristiger Heilmittelbedarf vorliegt. Die Ärz-
tin/der Arzt kann in diesem Fall eine entsprechende Verordnung mit einer Begründung ausstellen.  

Aus dieser muss hervorgehen, dass eine mit der Diagnoseliste vergleichbare schwere und langfristige Er-
krankung vorliegt und deshalb die Notwendigkeit einer fortlaufenden Heilmitteltherapie über mindestens 
ein Jahr besteht. Diese kann sich auch aus der Summe einzelner Erkrankungen ergeben. Liegt solch eine 
Verordnung mit Begründung vor, können Sie bei Ihrer Krankenkasse einen Antrag auf Genehmigung eines 
langfristigen Heilmittelbedarfs stellen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Krankenkasse entscheidet innerhalb von vier Wochen nach Antragseingang. Nach Ablauf dieser Frist 
ohne Rückmeldung der Krankenkasse gilt Ihr Antrag als genehmigt („Genehmigungsfiktion“). Für eine Prü-
fung des Antrags kann ein Gutachten des Medizinischen Dienstes (MD) erforderlich sein, ergänzende Infor-
mationen werden bei Bedarf von der Krankenkasse angefordert. In diesem Fall wird die Vier-Wochen-Frist 
unterbrochen. Im Falle einer Ablehnung können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch gegen den Be-
scheid einlegen. Die Genehmigung bleibt auch bei einem Arztwechsel gültig. Bei einem Wechsel der Kran-
kenkasse muss sie erneut beantragt werden.  
 

c) Keine Genehmigung? Kontinuierliche Behandlung innerhalb des Verordnungsfalles möglich 

Sollte der langfristige Heilmittelbedarf nicht bestätigt werden, kann die medizinisch notwendige Heilmittel-
therapie nach den allgemeinen Regelungen der Heilmittel-Richtlinie (Höchstmenge, orientierende behand-
lungsmenge, Frequenzempfehlung) fortgesetzt werden. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

WICHTIG!  
Konnte das angestrebte Therapieziel mit der orientierenden Behandlungsmenge nicht erreicht werden, 
sind weitere darüber hinaus gehende Verordnungen möglich, die demselben Verordnungsfall zuzuord-
nen sind. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eine kontinuierliche Behandlung, um eine Ver-
schlechterung oder um eine neue Erkrankungsphase handelt. Bei allen Menschen mit NME können Ver-
ordnungen bei Bedarf grundsätzlich über einen längeren Zeitraum ausgestellt werden. Eine Begründung 
ist in der Patientenakte zu dokumentieren. Die weitergehende Verordnung geht allerdings zu Lasten des 
ärztlichen Budgets. 

Antrag auf individuelle Anerkennung eines langfristigen Heilmittelbedarfs:  

Den Antrag stellen Sie selbst bei der Krankenkasse und fügen eine Kopie der ärztlichen Verordnung bei. 
Das Original legen Sie bitte zur Durchführung der Therapie Ihrem Therapeuten vor. Eine Formulierungs-
hilfe finden Sie am Ende dieser Infodienstblattes. 

Ein Musterformular für den Antrag finden Sie in der Patienteninformation des G-BA:  

www.g-ba.de/downloads/17-98-3382/2021-04-01_G-BA_Patienteninformation_langfristiger-Heilmittel-
bedarf_bf.pdf 

http://www.g-ba.de/downloads/17-98-3382/2021-04-01_G-BA_Patienteninformation_langfristiger-Heilmittelbedarf_bf.pdf
http://www.g-ba.de/downloads/17-98-3382/2021-04-01_G-BA_Patienteninformation_langfristiger-Heilmittelbedarf_bf.pdf
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Welche Heilmittel können verordnet werden? 

Im Heilmittelkatalog (HeilM-RL Teil 2) ist geregelt, welche Heilmittel in welcher Verordnungsmenge und 
Häufigkeit bei welchen Indikationen vom Arzt verordnet werden können. Einzeldiagnosen sind zu Diagnose-
gruppen zusammengefasst. Die hier aufgeführten Erkrankungen haben lediglich Beispiel gebenden Charak-
ter und sind nicht abschließend. Der behandelnde Arzt muss Diagnosen, die nicht im Katalog aufgeführt 
sind, einer Diagnosegruppe zuordnen.  

Die Auswahl der Heilmittel (Art, Menge, Frequenz) hängt ab von der Ausprägung und Schwere der Erkran-
kung, den daraus resultierenden funktionellen und strukturellen Schädigungen, Beeinträchtigungen der Ak-
tivitäten und den angestrebten Therapiezielen. Die Verordnungsmenge richtet sich nach dem medizini-
schen Erfordernis des Einzelfalls. Nicht bei jeder funktionellen oder strukturellen Schädigung ist es erforder-
lich, die Höchstverordnungsmenge je Verordnung beziehungsweise die orientierende Behandlungsmenge 
auszuschöpfen. 

▪ Bei Maßnahmen der Physiotherapie, der Stimm-, Sprach- und Schlucktherapie sowie und der Ergothera-
pie können die Verordnungseinheiten je Verordnung auf maximal drei unterschiedliche vorrangige Heil-
mittel aufgeteilt werden, soweit im Heilmittelkatalog mehrere vorrangige Heilmittel vorgesehen sind. 

▪ Soweit medizinisch erforderlich, kann zu „vorrangigen Heilmitteln“ maximal ein im Heilmittelkatalog 
genanntes „ergänzendes Heilmittel“ verordnet werden (z.B. Wärmetherapie / Fango).  

▪ Abweichend von dieser Regelung können die ergänzenden Heilmittel Elektrotherapie, Elektrostimula-
tion und Ultraschall auch isoliert (ohne vorrangiges Heilmittel) verordnet werden, sofern diese im Heil-
mittelkatalog indikationsbezogen auch als ergänzendes Heilmittel angegeben sind. 

▪ Die gleichzeitige Verordnung von Heilmitteln aus den verschiedenen Abschnitten des Heilmittelkatalo-
ges (z. B. Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie) ist bei entsprechender Indikation und auf ge-
trennten Verordnungsvordrucken zulässig. 

 

Maßnahmen der Physiotherapie 

Vorderhornerkrankungen des Rückenmarks, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Muskelatrophien und 
Muskeldystrophien  
zählen zur Diagnosegruppe ZN (ZNS-Erkrankungen einschließlich des Rückenmarks / Neuromuskuläre Er-
krankungen).  
Als vorrangiges Heilmittel kann „Physiotherapie auf neurophysiologischer Grundlage“ (KG-ZNS) verordnet 
werden, pro Behandlung steht dann mehr Zeit zur Verfügung. Weitere vorrangige Heilmittel sind Kranken-
gymnastik sowie Krankengymnastik im Bewegungsbad. Mit Schmerzen und Bewegungseinschränkungen 
können Sie sich im warmen Wasser einfacher und schmerzärmer bewegen. Beide Heilmittel können als Ein-
zel- oder Gruppenbehandlung verordnet werden. Ergänzende Heilmittel sind Wärme-, Kälte- und Elektro-
therapie sowie Elektrostimulation. 

  
Polyneuropathien, Myasthenia Gravis, entzündliche und metabolische Muskelerkrankungen  
zählen zur Diagnosegruppe PN (Periphere Nervenläsionen, Muskelerkrankungen). CMT/HMSN sind nicht 
explizit erwähnt, werden aber in der Praxis häufig erfolgreich den Polyneuropathien zugeordnet. 
Vorrangige Heilmittel sind Krankengymnastik und Krankengymnastik im Bewegungsbad. Mit Schmerzen 
und Bewegungseinschränkungen können Sie sich im warmen Wasser einfacher und schmerzärmer bewe-
gen. Beide Heilmittel können als Einzel- oder Gruppenbehandlung verordnet werden. Ergänzende Heilmit-
tel sind Wärme-, Kälte- und Elektrotherapie sowie Elektrostimulation. 
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Alle anderen neuromuskulären Erkrankungen 
können ihre notwendige physiotherapeutische Behandlung über die Zuordnung zu individuell geeigneten 
Diagnosegruppen erhalten, beispielsweise EX (Erkrankungen der Extremitäten und des Beckens) oder WS 
(Wirbelsäulenerkrankungen). Hier kommt es auf das Engagement des verordnenden Arztes an. 

 
Neuromuskuläre Erkrankungen sind außerdem bei der Diagnosegruppe AT (Störungen der Atmung) ge-
nannt. Als vorrangiges Heilmittel ist „KG-Atemtherapie“ als Einzel- oder Gruppenbehandlung vorgesehen. e   
 

Maßnahmen der Podologischen Therapie (Medizinische Fußpflege) 

Hereditär motorisch-sensorische Neuropathien (HMSN) / Charcot-Marie-Tooth Erkrankungen (CMT) 
Sind der Diagnosegruppe NF (Krankhafte Schädigung am Fuß als Folge einer sensiblen oder sensomotori-
schen Neuropathie) zugeordnet. Podologische Therapie kann verordnet werden zur Behandlung von Sensi-
bilitäts- und Wundheilungsstörungen und anderen dem diabetischen Fußsyndrom vergleichbaren Schädi-
gungen der Haut und der Zehennägel. Voraussetzung sind ein herabgesetztes Schmerzempfinden und eine 
autonome Schädigung (gestörte vegetative Funktion) im Bereich der unteren Extremitäten sowie das Vor-
liegen von Risikofaktoren für unumkehrbare Folgeschädigungen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn 
an den Füßen schon tiefe Verhornungen, Einblutungen, Risse oder gar schon Geschwüre vorhanden sind. 
Auch Wundheilungs- oder zusätzlich vorliegende Durchblutungsstörungen gelten als Risikofaktoren. 
 

Quellen und weiterführende Informationen 
 
DGM-Informationen der Reihe „Praxis-Info“ zur Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie: 

▪ Physiotherapie bei Neuromuskulären Erkrankungen / ALS / Myositis / Postpolio-Syndrom / Kindern mit 
SMA / Kindern mit Muskeldystrophie Duchenne 

▪ Ergotherapie bei Neuromuskulären Erkrankungen 

▪ Logopädie bei Neuromuskulären Erkrankungen 
 
Download: https://www.dgm.org/info-und-download-center  

Bestellung der Druckversionen: https://www.dgm.org/uebersicht/drucksachen  
oder bei der Geschäftsstelle der DGM: T 07665 94470 
 
Informationen des Gemeinsamen Bundesausschusses: www.g-ba.de/richtlinien/12/ 

▪ Heilmittel-Richtlinie mit Anlage 1 (Nichtverordnungsfähige Heilmittel) und Anlage 2 (Diagnoseliste zum 
langfristigen Heilmittelbedarf nach § 32 Abs. 1a SGB V) 
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-3109/HeilM-RL_2023-01-19_iK-2023-04-12.pdf     

▪ Heilmittelkatalog (2. Teil der Richtlinie: Zuordnung der Heilmittel zu den Indikationen)  
https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3064/HeilM-RL_2023-01-21_Heilmittelkatalog.pdf  

▪ Patienteninformation „Genehmigung eines langfristigen Heilmittelbedarfs“ mit Antragsformular 
https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3382/2021-04-01_G-BA_Patienteninformation_langfristiger-
Heilmittelbedarf_bf.pdf  

 

https://www.dgm.org/info-und-download-center
https://www.dgm.org/uebersicht/drucksachen
http://www.g-ba.de/richtlinien/12/
https://www.g-ba.de/downloads/62-492-3109/HeilM-RL_2023-01-19_iK-2023-04-12.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3064/HeilM-RL_2023-01-21_Heilmittelkatalog.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3382/2021-04-01_G-BA_Patienteninformation_langfristiger-Heilmittelbedarf_bf.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3382/2021-04-01_G-BA_Patienteninformation_langfristiger-Heilmittelbedarf_bf.pdf
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Informationen der kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV): www.kbv.de  

▪ Kombinierte Diagnoseliste langfristiger Heilmittelbedarf / besonderer Versorgungsbedarf: 
https://www.kbv.de/media/sp/Heilmittel_Diagnoseliste_Webversion.pdf  

▪ „Praxiswissen Heilmittel“, Broschüre zu den Änderungen durch die Neufassung der Heilmittelrichtlinie: 
www.kbv.de/media/sp/PraxisWissen_Heilmittel.pdf  

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Formulierungshilfe Medizinische Begründung: Fortlaufende Physiotherapie bei einer NME  
 
 
 
 
 
 
 
 
XY…, geb. am …, befindet sich seit … bei uns in regelmäßiger Behandlung.  

Diagnose: … (ICD 10: …) 

Die gestellte Diagnose ist den chronisch verlaufenden, neuromuskulären Erkrankungen zuzuordnen.     
Sie ist durch einen fortschreitenden Kraftverlust der Muskulatur gekennzeichnet. In der Folge kommt es 
zu Funktionsverlusten der Motorik. Eine Schwäche der Rumpf- und Extremitäten- Muskulatur und moto-
rische Funktions- und Bewegungsstörungen erschweren Aktivitäten und Teilhabe in der Gesellschaft.  

XY ist noch in der Lage zu Stehen// ist seit… auf einen Rollstuhl angewiesen. Es bestehen folgende Schä-
digungen und Beeinträchtigungen von Aktivitäten: (hier die aktuellen Befunde eintragen, Gehstrecke, 
Stehen, Alltagsfunktionen, Kontrakturen, Atemeinschränkungen etc.) Mangelnde Mobilität würde dazu 
führen, dass … den Anforderungen des Alltages weniger gerecht werden kann. 

Aufgrund der Progredienz drohen schon nach kurzen Behandlungspausen Funktionsverluste, die in der 
Folge kaum wieder aufholt werden können. Wesentliches Ziel der physiotherapeutischen Maßnahmen 
ist es, die Auswirkungen und Folgen der Muskelschwäche so gering wie möglich zu halten sowie Aktivitä-
ten und Teilhabe zu ermöglichen. Sekundäre Folgekomplikationen wie Muskelverkürzungen und Gelenk-
kontrakturen sollen vermieden werden.  

Bei der vorliegenden Diagnose stellt Physiotherapie die wesentliche symptomatische Behandlungsmög-
lichkeit dar, eine kostengünstigere und zumindest gleich geeignete Möglichkeit der Krankenbehandlung 
steht nicht zur Verfügung. (als Ergänzung kann die gewünschte Therapie näher benannt und begründet 
werden, z. B. MT zur Kontrakturprophylaxe, KGG zur Verbesserung der Ausdauerleistung) XY braucht 
eine regelmäßige, d. h. mindestens … wöchentlich durchgeführte physiotherapeutische Behandlung 
(hier die Frequenz, bei Bedarf Besonderheiten wie Doppelbehandlung oder Hausbesuch angeben).  

Das verordnete Heilmittel Physiotherapie ist kontinuierlich und ohne Unterbrechungen unbedingt erfor-
derlich. Aus den genannten Gründen bitten wir Sie, den langfristigen Heilmittelbedarf für … zu genehmi-
gen und die Kosten für die medizinisch indizierte Therapie zu übernehmen.  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Hinweis:  
Bitte beachten Sie die DGM-Informationen der Reihe „Praxis-Info“ zur Physiotherapie, Ergotherapie und 
Logopädie bei neuromuskulären Erkrankungen und zu einzelnen Diagnosen. Neben Ihren individuellen Be-
funden können sie zur Bekräftigung des kontinuierlichen langfristigen Heilmittelbedarfs und zur Formulie-
rung von Behandlungszielen und Maßnahmen genutzt werden. 

http://www.kbv.de/
https://www.kbv.de/media/sp/Heilmittel_Diagnoseliste_Webversion.pdf
http://www.kbv.de/media/sp/PraxisWissen_Heilmittel.pdf

